
mische Kaiserin in Germanien,
W ungarn /B öheim / M lm atien / U roatien / 
Aavonien Wönigin /  Grz-Merzogin zu Westcr- 
reich/ Werzogin zu Burgund/ zu Braband/ zu 
Aayland/ zu W eyer/ zu Wrnkhen/ zu W rain/ 
Zu M am ua/ zu Uarma und Wacenza/ zuW m - 
burg/  zu Uuxenburg /  zu Meldern/ zu Würtem- 
berg/ Wber- und Mieder - Mchlesien /  Mürsttn zu 
Nchwaben und Webenbürgen, Marggräfin des 
Weil. Römischen Reichs /  zu Burgau /  zu Währen/ 
Wer-und Mieder - Uaußnitz /  gefürstete Mrüfin 
Z u  Mabspurg/ zu Wandern /  zu Dyrol/ zu Nläerd/ 
Z u  Myburg /  zu Mörz/ zu Bradlfta/ und zu K r -  
thois/ M n d -M ra fi»  in M saß /M rä fin  zu D g ' 
wur /  Krau auf der Mndischen March /  zu B o r- 
renau, zu Molins und zu Mechlen /  Werzogin zu 
Lothringen und B arr /  Mroß- Werzogin zu Uo- 
stana. Entbieten allen und jeden Unseren Treu-
Schvrsanisten Ständen/ Inwohnern/ und Unterthanen/waS 
avürde/ Standes/ AmtS/ oder WeesmS die in Unseren ge
lammten Tcutschen Erb « Landen seynd/ Unsere Kaiser!. Kö- 
Mgl. Gnade/ und alles Gutes/ und geben euch hiemit samt 
Und sonders gnädigst zu vernehmen; daß/ obwolen zwar bis« 
der» in gesamt «Unseren Erb «Landen vielfältig - und verschie
dene verschärfte Oerieralien/ um dem so sehr im Schwung 
Sehenden schädlichen OclertionS «Übel zu steuren /  und die 
Landes - Inwohnere biedurch von Verhelung derer lleierceur» 
Unserer Kaiserlich «KLniglichen Irouppm  abzuhalten erlassen 
worden/ doch im Gegenkheil die Erfahrung bis nun zugeleh« 
>et habe/ daß die dabey auSgesetzti liemuoerarionen /  oder 
Im die Aufbringung dergleichen Ausreiffere bestimmte Isglien 
«den so wenig/ als die auf die Hierinfalls sich geäuffert« Lon- 
«ivenr gelkgte Straffen vermögend gewesen /  den darunter
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waltenden heilsamen Zweck zu erreichen; zumalen aber höchst«
nöhtig ist/ diesen Schädlichkeiten durch gemessene M itte l Ein- 
haltzu thun /  und jenes /  was bis äato aller Satz-und kubUci- 
rungen ungeachtet nicht erfolget/ dereinst zu bewürken.

Als haben W ir Uns auch des folgenden gnädigst ent« 
schlossen /  und ist forderist zu wißen ; daß W ir in Z u k u n ft /  
bis W ir Uns wieder eines anderen entschließen werden /  keinen 
von denen Landes-Inwohnern aufbringenden Deserteur Un
serer Kaiser!. Königl. Douppen mit der Lebens-Straf bele
gen/ sondern solche in eine zeitliche Lonäcmniruug sä Opu§ 
kuklicum beym Zestungs-Bau verwandten lassen wollen.

Um aber diejenige/ so die Deserteurs sworfür alle ein« 
schichtig-betrettende-auch für Lommanöi sich ausgebende-mit 
keinem Lutkcntischen Abschied /  Paß - oder Erlaub - Ic ttu l/ 
oder Oräre versehene Soldaten zu erkennen/ und dahcro ohne 
weiters anzuhalten /  und beym Kopf zu nehmen seynd) auf
zubringen/ und eiozuliefern sick befleißen/ zu belohnen/ und 
dargegen jene/ so silbige zu verhelcn/ und sonsten zur Deser
tion Unterschlupf/ Vorschub/ oder Anlaß zu geben sich ver
westen /  zu bestraffm.

S o  wollen W ir/ was das erstere/ nemlich die Beloh
nung anbelanget/ eine la ^ lia  von 24. fl. auf einen Deserteur 
von der Infanterie, öder auch von der Lavallerie, wann ek 
kein Pferd mehr hat/ hingegen für einen Reiter/ der noch 
mit einem Pferd vershen/ 40. fl. hiemit ausmeffen; Undseyn^ 
derley Deicrteurs voä denen Gerichtern deren jenigen Ortschaft 
ten/ wo sie betretten/und aufgebracht werden/ oder/wann 
es sothanen Ortschaften zu beschwerlich /  von denen Herrscht 
ten selbsten an das nächste M ilitä r - Lommanäo, verstehe/ 
sich an das erst-best: O r t /  wo einige Unserer Kaiser! König - 
^äiiiL beguartiret jfl/ wohl-verwahrter abzuführen/ undal- 
daselbst an den LommaucUrenden O K cier, gegen gewöhnt 
chen Lieser - Scheinen/ zu übergeben/ jetzt - ersagte Liefet 
(Lcherne aber zu denen Kreiß - ballen in denen jenigen Ländern/ 
wo deren einige sich befinden/ in denen hingegen/ wo kein* 
seynd /  an die Haupt-Lassen zu bringen/ und dargegen dl* 
ausgesetzte von respeäivö 24. und 40. fl. für jede"
Deserteur, worunter jedoch die Transport - und alle übrige 
bis zur würklichen Auslieferung an das iM ita rc  sich ergeben* 
Unkösten begriffen /  entweders durch Abrechnung an dem larss 
senden Lontributionaii, oder baar zu empfangen; wie dann 
auch denen jenigen /  welche einen Verheler derer Deserteur« 
angeben 12. fl. aus obige A rt abgereichet werden sollen.



Betreffend hingegen die Bestraffung deren jenigen/ so 
sich der Desertion auf ein - oder andere A rt theilhastig machen/ 
und worunter hauptsächlichen die Deserteur-Verhelere/dann 
jene/ so solchen durch - und forthelfen/ nicht minder ihnen 
Gewehr abkauffen/ oder seldigeö gegen dem ihrigen vertauschen/ 
Zu verstehen;

Da wollen W ir solche in zwey Llallen abgetheilter ha
ben; zu der ersten gehören die Bauern /  Burger/ und Beam
te /  wovon diejenige/ so sich ob-ersagter Massen der Desertion 
auf ein - oder andere A rt theilhastig macheten /  nach Ersetzung 
des Unserem /Lrario zugefüaten Schadens /  wann sie es im 
Vermögen haben/ auf ic>. Jahr in ein-oder anderen Hunga- 
tischen Gränitz - Platz nä Opus publicum, die in boc äeüÄo 
betrettende Weibs-Bilder aber nacher Temeöwar/ auf gleich- 
inäffjge io . Jahre geschicket werden sollen ;

Auch solle niemanden zur Entschuldigung dienen /  daß 
Man den erkannten Deserteur keinen Aufenthalt gegeben /  son
dern/ wann jemand einen Deserteur in Erfahrung bringet/ 
und sich desselben nicht bemächtiget/ oder denselben des OrtS 
Vorsteher nicht anzeiget; so solle die Vorgesetzte Straffe gleich
falls Platz haben.

Zur zweytcn O I-M  gehören die Geist - und Weltlich- 
Obrigkeiten/ und sollen jene/ so sich hierunter verfänglich Ma
cheten/ für jeden Deserteur »nebst dessen Ersatz/zu einer S tra f
fe von IVOO. st. couäemniret /  denen erstem auch/ b is/und 
w so lang sie solche erlegen/ wann es ^ermögliche Geistliche/ 
oder Klöster die lempor^lien gesperret/ denen unvermöglichen 
und menäicanten aber die Sammlung um so billicher einge- 
stellet werden /  als der Lcrupei, wegen Anzeig - und Aus
besserung derer Deserteur, da W ir solche /  wie oben stehet /  
mit der Todes-Straf nicht mehr belegen lassen wollen /  von 
selbsten hinweg fallet. ^

Weilen sich aber hiernächst auch ein - oder anderer Pfar
rer/ oder ZLapelläne/ oder sonstige Weltliche Priester /  wie eS 
vielfältig bereits geschehen/ gelüsten lassen möchten/ sich die, 
sis Verbrechens theilhastig zu machen; So seyiid auch solche 
8u einer Geld - Straffe von 150. fl. nach Ersetzung des Scha
vens anzuhalten/ und solle die Erkanntnuß vorbesagter S tra f
fen/ wann es auf eine ordentliche Untersuchung ankommm 
solte/ denen Ober- Gerichts-Stellen in jedem Lande gebüh
ren ; wo übrigens ein - in. denen Ocnerälien ohnehin ausge
machte Sache ist/ daß M  fremde die Leute zur Desertion 
verleitende Werder mit dem Strang bestraffet werden sollen.
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Damit nun die Unterthanen nicht allein von Vertusch
und Forthelfung derer Deserteur stätS mehrer abgeschröcket /  
sondern auch zu dererselben Verfolg-Anhalt-und Einbringung 
desto auSgebiger aufgemunteret werden mögen; so werden die 
W irtschaft - Beamte hierdurch ernstlich befehliget/ daß sie 
sothaneS kstent wöchentlich bey denen Zusammen-künsten/ 
und Raht-Schlägen/ oder so oft die Unterthanen sonsten zw 
sammen kommen/denen darbey erscheinenden Unterthanen deut
lich vorlesen/ und ihnen hievon einen verständlichen Begris/ 
und Eindruk beyzubringen/ sich eifrigst bestreben/ mithin sie 
zu dessen genauester Beobachtung aus das jchärfeste anweisen/ 
ihres O rts aber auch selbst hierunter den allergehorsamsten Voll
zug auf das genaueste beförderen sollen.

Zn denen Städten und Markt - Flecken hingegen ist die
ses karenc an alle Stadt - Thöre /  und Raht-oder Gemein- 
yäuscr zu a H M n / auch denen Klöstern und Pfarrern da
von Lxemplaria niilzutheilen; wornach sich also jedermann 
zu achten/ und für Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 
Gegeben Ln unserer Kaiserlich-Königlichen Haupt« und Resi
denz-Stadt Wien den 26. M ay im Ein tausent Sieben hum 
dert Neun und vierzigsten /  Unserer Reich im Neunten Jahr.

Mridrich Wrafvon Warrach. 
Mdrich Wilh.Brafvon Waugwitz.

^  M aäiitum  8»cr« L«1areo
proprium.

Karl Joseph Q-cco von Kronstorff«


